Arbeitszeitgesetz

1.
Geltungsbereich
Das Arbeitszeitgesetz gilt für alle Mitarbeiter mit Ausnahme der leitenden Angestellten. Damit werden neben den Tarifmitarbeitern auch alle Führungskräfte bis einschließlich MFK  von diesem Gesetz erfasst.

2.
Tägliche Höchstarbeitszeit

Die werktägliche Arbeitszeit (d. h. Montag bis Samstag) darf grundsätzlich 8 Stunden nicht überschreiten. Jedoch kann die  tägliche Arbeitszeit bis zu 10 Stunden betragen, wenn innerhalb von 6 Monaten im Durchschnitt 8 Stunden pro Werktag erreicht werden. Nur bei der sog. Arbeitsbereitschaft (z. B. Werksfeuerwehr, Werkschutz) sind Arbeitszeiten von mehr als 10 Stunden zulässig. 


Gemeint ist jeweils die „Nettoarbeitszeit“ ohne Pausen, Ruhe- sowie Fahrtzeiten für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

Bei Dienstreisen liegt Arbeitszeit i. S. d. Gesetzes dann vor, wenn der Arbeitnehmer während der Reise in nennenswertem Umfang für das Unternehmen tätig ist. Dazu zählt  z. B. auch das eigene Lenken eines PKW. Für die arbeitzeitrechtliche Beurteilung ist unerheblich, ob und wie die entsprechenden Zeiten vergütet werden. 

3.
Ruhepausen

Die tägliche Arbeitszeit ist durch Ruhepausen wie folgt zu unterbrechen:

· Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden:

Mindest-Pause von 30 min.
· Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden:

Mindest-Pause von 45 min.
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 6 oder weniger Stunden ist eine Ruhepause nicht zwingend vorgeschrieben.

4.
Ruhezeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden zwingend vorgeschrieben. 

Diese beginnt mit Arbeitsende (d. h. mit Verlassen des Arbeitsplatzes, nicht erst mit Ankunft zu Hause) und endet mit der Arbeitsaufnahme (d. h. unmittelbar am Arbeitsplatz, nicht schon mit Abfahrt von zu Hause). 
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5.
Sonn- und Feiertagsarbeit

Grundsätzlich besteht ein gesetzliches Arbeitsverbot an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen. 

Ausnahmen hiervon lässt das Gesetz nur in sehr engen Grenzen entweder für im Gesetz selbst abschließend definierte Tätigkeitsbereiche (z. B. Not- und Rettungsdienste, Feuerwehr, Bewachung von Betriebsanlagen, Reinigung/Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, Sportveranstaltungen) oder für bestimmte Not- bzw. Ausnahmesituationen zu. Regelmäßig ist zusätzlich eine vorherige Zustimmung des Gewerbeaufsichtsamtes erforderlich. 

Zusätzlich zu den Anforderungen des Arbeitszeitgesetzes ist zu beachten, dass vor der Durchführung von Sonn-/Feiertagsarbeit die Zustimmung des Betriebsrates hierzu vorliegen muss.

Sollte ausnahmsweise Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit erforderlich werden, ist folgender Ablauf unbedingt zu beachten und einzuhalten, und zwar sowohl bei Betroffenheit von mehreren als auch von einzelnen Mitarbeitern:

(
Rechtzeitig (möglichst 3 Tage) vor der Sonn-/Feiertagsarbeit hat der Fachbereich mittels  Vordruck die Planung für Sonn-/Feiertagsarbeit mit konkreter Terminangabe bekannt zu geben. Sollte Sonn-/Feiertagsarbeit erst ganz kurzfristig erforderlich werden, hat die Mitteilung umgehend zu erfolgen.

(
Parallel hierzu hat der Fachbereich das zuständige Personalreferat zu informieren, damit die ebenfalls erforderliche Genehmigung des  Betriebsrates eingeholt werden kann.

(
Mit der Meldung an das Personalreferat ist zwingend eine substantiierte Begründung für das Erfordernis der Sonn-/Feiertagsarbeit anzugeben, und zwar insbesondere zu der Frage, warum die entsprechenden Arbeiten nicht an einem anderen Tag (bei Sonntagsarbeit insbesondere an dem davor liegenden Samstag) vorgenommen werden können.

Diese Vorgehensweise und die Einhaltung der aufgezeigten Schritte ist unbedingt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern regelmäßig zu besprechen.
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6.
Aufzeichnungspflichten

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden pro Tag (ohne Pausen und Wegezeiten) sowie alle Arbeitsstunden an Sonn-/ Feiertagen zu dokumentieren und diese Aufzeichnungen für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aufzubewahren. 


Bei Mitarbeitern mit Zeiterfassung wird dem durch die systemtechnische Protokollierung im Gleitzeit- bzw. Arbeitszeitkonto Rechnung getragen.

Bei Mitarbeitern ohne Zeiterfassung (Führungskräfte ab AFK) soll das geltende personalpolitische Prinzip der selbstverantwortlichen Zeitgestaltung nicht eingeschränkt werden. In Absprache mit den zuständigen Behörden gelten daher bereits seit einiger Zeit folgende Prinzipien:

(
Die betreffenden Mitarbeiter sind gehalten, selbständig durch eigene Aufzeichnungen sicherstellen, dass ihnen ein entsprechender Nachweis über ggf. vorliegende Arbeitszeiten im zuvor beschriebenen Umfang möglich ist. 

(
Für die konkrete Form eines solchen Nachweises besteht ein weiter Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter; es genügen  hierfür i. d. R. die ohnehin geführten Einträge im Terminkalender.

(
Die jeweiligen Vorgesetzten haben diesen Sachverhalt regelmäßig zu thematisieren und stichprobenartig auf die Einhaltung dieser Vorgehensweise zu achten.

7.
Konsequenzen bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz

Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz können u.a. folgende Sanktionen nach sich ziehen:

· Bußgeld bis zu 15.000 €

· Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe (bei vorsätzlichem Handeln und damit einhergehender Gesundheitsgefährdung oder bei beharrlich wiederholten Verstößen)

Es steht im Ermessen der Verfolgungsbehörde, die in Frage kommenden Sanktionen gegen das Unternehmen bzw. dessen gesetzlichen Vertreter oder die unmittelbar Verantwortlichen (d. h. i. d. R. den unmittelbaren Vorgesetzten) zu richten.
Der Arbeitnehmer verliert bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz und hierdurch ausgelöste Unfälle nicht seinen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der Unternehmensverantwortlichen (Vorgesetzen) wird jedoch die Berufsgenossenschaft wegen hierdurch veranlasster Zahlungen (z. B. Unfall-Rente)  Regressansprüche geltend machen. Grobe Fahrlässigkeit kommt bereits bei stillschweigender Duldung und Nichtüberwachung der gesetzlichen Vorschriften durch den Vorgesetzten in Betracht.

Mit diesen Ausführungen können nur die wesentlichen gesetzlichen Grundsätze und Verpflichtungen aufgezeigt werden. 
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